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Neuausrichtung der Rechtsprechung zur
Vorsatzanfechtung

Bereits mit dem Urteil vom 06.05.2021 (IX ZR 72/20) hat der IX. Zivilsenat des BGH seine
Rechtsprechungsänderung zur Vorsatzanfechtung nach § 133 Insolvenzordnung (InsO)
eingeleitet. Kernaussage dieser Entscheidung war, dass für das Vorliegen des
Tatbestandsmerkmals des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes die Kenntnis des
Schuldners erforderlich ist, auch künftig seine Gläubiger nicht vollständig bezahlen zu
können. Diese Rechtsprechungsänderung wurde mit dem bereits vorgestellten Urteil vom
10.02.2022 (IX ZR 148/19) konkretisiert. Danach fehlt einem Anfechtungsgegner, der nur
das Zahlungsverhalten des Schuldners ihm gegenüber kennt, in der Regel der für die
Beurteilung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit erforderliche Überblick über die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners. Weitere Konkretisierungen insbesondere
zu den Anforderungen an den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners
enthalten die nachstehend vorgestellten Urteile vom 24.02.2022 (IX ZR 250/20) sowie
vom 03.03.2022 (IX ZR 53/19). Die beiden Urteile und Handlungshinweise erhalten Sie 
hier. 

Weitere Details zu diesem Aderhold - Update finden Sie unter folgendem Link:
https://www.aderhold.legal/news/1071
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Die Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist eine in allen wesentlichen Bereichen
des Wirtschaftsrechts spezialisierte Kanzlei mit langjähriger Erfahrung in der
anwaltlichen Beratung und Vertretung. Gemeinsam mit ausgewählten
Kooperationspartnern entwickeln wir interdisziplinäre Lösungen für die komplexen
Aufgabenstellungen unserer Mandanten. Wir beraten nachhaltig: Als erfahrener Partner
finden wir individuelle Antworten auf hochkomplexe rechtliche Fragen.

Mit diesem Newsletter beabsichtigen wir, über aktuelle Themen zu informieren. Wir
bezwecken hiermit nicht, die Entwicklung von Gesetzgebung und Rechtsprechung
vollständig zu erfassen oder Rechtsrat für den Einzelfall zu erteilen.
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Bitte senden Sie mir das Aderhold Update künftig

[   ] in gedruckter Ausführung
[   ] per Email

kostenlos, unverbindlich, jederzeit kündbar.

[   ] Ich möchte das Aderhold Update nicht mehr erhalten.

Fax-Antwort an: +49 341 44924-100
E-Mail-Antwort an: anna.woelke@aderhold-legal.de
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Diese und alle weiteren Ausgaben des Aderhold Update finden Sie im Internet unter:
www.aderhold.legal


